
 
 
 
 

 
 
 

Gebührenordnung 
der Technischen Hochschule Wildau  

 

 

 

1. Gebühren werden ausschließlich für jene Kosten erhoben, die durch besondere Ver-

waltungstätigkeit der Hochschule mit haushaltsmäßigen Auswirkungen entstehen. 

 

2. Verwaltungstätigkeiten, für die Gebühren erhoben werden: 

 

2.1. Entgelte für Gast- und Nebenhörer 

2.2. Entgelte für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 

2.3. Ersatzausstellung, Rekonstruktion von Studienunterlagen 

2.4. Postalischer Versand von Diplomurkunden 

2.5. Überschreitung der Rückmeldefristen 

2.6. Entgelte für die Erbringung von Dienstleistungen und Nutzung hochschuleigener 

technischer Geräten und Anlagen  

2.7. Entgelte für die Vermietung von Räumen und Flächen 

2.8. Gebühren für Immatrikulation und jede Rückmeldung gemäß § 30 Abs. 1a des Bran-

denburgischen Hochschulgesetzes  

2.9. Entgelte für die Teilname an entgeltpflichtigen Studiengängen 

 

3. Gebührensätze der entgeltpflichtigen Leistungen 

 

3.1. Entgelte für Gast- und Nebenhörer 

 

3.1.1. Die Gasthörergebühr beträgt beim Belegen von 

 

 - bis zu 2 SWS 15,00 € pro Semester 

 - bis zu 4 SWS 25,00 € pro Semester 

 - bis zu 6 SWS 40,00 € pro Semester 

 - ab      7 SWS 45,00 € pro Semester 

 

3.1.2. Studierende, die an einer anderen Hochschule immatrikuliert sind (Nebenhörer), ent-

richten keine Gebühr. 
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3.2. Entgelte für die Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen 

 

3.2.1. Bei einer Teilnahme am Fortbildungsangebot der TFH Wildau durch Dritte wird von 

den Teilnehmern ein Entgelt in Höhe des Aufwendungsersatzes erhoben. 

 Die Höhe des Entgeltes wird von der Hochschulverwaltung in Abstimmung mit der 

die Veranstaltung durchführenden Organisationseinheit festgesetzt. 

 

3.3. Ersatzausstellung, Rekonstruktion von Studienunterlagen, Beglaubigungen 

 

3.3.1. Zusätzliche Bescheinigungen, z.B. 

 Studien-, Immatrikulations-, Exmatrikulationsbescheinigung durch das 

Immatrikulations- und Prüfungsamt  

 

5,00 € 

3.3.2. Bestätigung der Übereinstimmung von Zeugniskopien mit dem Original 

zur externen Verwendung / je A4 Seite  

 

 Die Anfertigung von Zeugniskopien inkl. Bestätigung für die interne 

Verwendung erfolgt kostenlos. 

 

5,00 € 

3.3.4. Erstellung von individuellen Leistungsbescheinigungen  

 

5,00 € 

 

3.3.5. Rekonstruktion abhanden gekommener Zeugnisse und Urkunden 

 

50,00 € 

3.3.6. Ersatz des Mitarbeiterausweises  

 

15,00 € 

3.3.7. Ersatz der Chipkarte für Studenten (inkl. 10 € Chipkartenpfand) 

 

 

20,00 € 

 

 

3.4. Postalischer Versand von Zeugnissen 

 

 Postalischer Versand von Zeugnissen auf Verlangen des Hochschulmit-

gliedes 

 

 

 

5,00 € 

 

3.5. Überschreitung der Rückmeldefristen 

 

 Für die Rückmeldung nach Ablauf der Rückmeldefristen beträgt das 

Entgelt  

 

 

 

15,00 € 

 

 

3.6. Entgelte für die Erbringung von Dienstleistungen und Nutzung hochschuleigener 

technischer Geräten und Anlagen  

 

3.6.1. Für die Überlassung von Geräten und für die Erbringung von Dienstleistungen wer-

den  

- soweit es sich nicht um Lehrveranstaltungen der Hochschule handelt - Gebühren 

erhoben.  
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3.6.2. Die spezifischen Gebühren ergeben sich aus der jeweils aktuellen Fassung der Anla-

ge 1 dieser Satzung. Im Falle einer Änderung oder Erweiterung der technischen Aus-

rüstung kann der Senat der technischen Fachhochschule Wildau - unter Berücksichti-

gung von § 63 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden Fassung 

- die Gebühren anders oder neu festlegen.  

 

3.7. Entgelte für die Vermietung von Räumen und Flächen  

 

3.7.1. Die Entgelte für die Vermietung von Räumen und Flächen ergeben sich aus der je-

weils aktuellen Fassung der Anlage 2 dieser Satzung. 

 

3.7.2. Näheres regelt die „Richtlinie für die Überlassung von Hochschulräumen und Gerä-

ten“ vom 10.12.2001, sowie die 1. Änderung der o.g. Richtlinie vom 13.06.2002. 

 

3.8.      Teilnahme an entgeltpflichtigen Studiengängen 

 

3.8.1. Die Höhe der Entgelte sind der jeweils aktuellen Fassung der Anlage 3 dieser Satzung 

zu entnehmen.  

 

3.8.2. Die in der Anlage 3 aufgeführten Entgelte beinhalten nicht die aufgrund von § 30 

Abs. 1a des Brandenburgischen Hochschulgesetzes zu erhebende Gebühr und die 

Beiträge an das Studentenwerk Potsdam und den Studentenrat (vgl. Anlage 4 Nr. 1. 

,2. und 3)  

 

3.8.3. Die Semesterentgelte der Anlage 3 gelten für Studierende in entgeltpflichtigen Studi-

engängen, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2005/2006 begonnen haben.  

 

3.8.4. Für alle Semester, die über das Master- bzw. Diplomsemester hinausgehen, wird ein 

Beitrag von 35,00 € zzgl. der Beiträge und Gebühren der Anlage 4 Nr. 1., 2. und 3. 

(für Studierende des Studiengangs Photonics gilt auch die Nr. 4.) der Gebührensat-

zung der Technischen Fachhochschule Wildau erhoben. Voraussetzung ist, dass alle 

Prüfungsleistungen der Fachsemester abgeschlossen sind und das reguläre Master- 

bzw. Diplomsemester bezahlt wurde.  

 

3.8.5. Für ein Urlaubssemester gemäß § 9 der Immatrikulationsordnung der Technischen 

Fachhochschule Wildau vom 08.02.2001 wird ein Beitrag von 35,00 €, zzgl. der Bei-

träge und Gebühren der Anlage 4 Nr. 1., 2., und 3. der Gebührensatzung der Techni-

schen Fachhochschule Wildau erhoben.  

 

3.8.6. Die Studierenden gebührenpflichtiger Studiengänge sind von den Portogebühren für 

den Versand der Zeugnisse befreit.  

 

3.9. Teilnahme an entgeltpflichtigen Studiengängen mit Beauftragung des Wildau Institute 

of Technology e.V. (WIT e.V.) 
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3.9.1. Von in berufsbegleitenden, weiterbildenden und postgradualen (Fern-) Studiengän-

gen eingeschriebenen Studierenden ist neben den übrigen bei der Einschreibung 

oder Rückmeldung fälligen Gebühren und Beiträgen ein Studienentgelt zu entrichten, 

dessen Höhe und Modalitäten zu seiner Ausgestaltung der Anlage 3a der Gebühren-

satzung zu entnehmen sind. 

 

3.9.2. Die in Anlage 3a aufgeführten Entgelte beinhalten die aufgrund von § 30 Abs. 1a 

Brandenburgisches Hochschulgesetz zu erhebende Gebühr und die Beiträge an das 

Studentenwerk Potsdam und den Studentenrat der TFH Wildau (vgl. Anlage 4 Nr. 1., 

2. und 3.). 

 

3.9.3. Für Absolventen der TFH Wildau gelten reduzierte Studienentgelte, die der Anlage 3a 

der Gebührensatzung zu entnehmen sind. 

 

3.9.4. Die Zahlung der Studienentgelte erfolgt in einer Startrate und periodischen Raten. 

 

 

3.9.5. Sofern ein Unternehmen Studierende entsendet und die Studienentgelte finanziert, 

sind individuelle Konditionen zulässig. Diese Konditionen bedürfen einer vertragli-

chen Regelung. Die betroffenen Studierenden sind dann von der Zahlung der Studi-

enentgelte befreit. 

 

 

4. Grundsätze der Entgeltleistungen 

 

4.1 Zur Zahlung von Gebühren ist verpflichtet, wer für sich besondere Amtshandlungen 

oder Verwaltungstätigkeiten mit haushaltsseitiger Auswirkung im Sinne dieser Ord-

nung beantragt bzw. sie verursacht. 

 

4.2. Die Zahlung der Gebühr ist fällig bei der Abgabe eines Antrages, zu Semesterbeginn 

bei Gasthörergebühren bzw. Beginn von Fortbildungsveranstaltungen. 

 

4.3. Aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, kann auf 

Antrag im Einzelfall Gebührenermäßigung und Auslagenermäßigung sowie Gebüh-

renbefreiung und Auslagenbefreiung gewährt werden. 

 

4.4. Amtshandlungen, die einem wahrzunehmenden öffentlichen Interesse dienen, erfol-

gen gebührenfrei. Die Entscheidungen zu 4.3. und 4.4. S. 1 trifft die Hochschulver-

waltung. 

 

4.5. Die Gebühren sind in der Zahlstelle der Technischen Fachhochschule Wildau zu ent-

richten.  

 

 

5. Semesterbeiträge 

 

5.1. wird gestrichen 

 

5.2. Rückerstattungstatbestände sind der Anlage 5 zu entnehmen.  
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6. In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten  

 

Die Gebührensatzung (inklusive Anlagen) der Technischen Hochschule Wildau tritt nach ih-

rer Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und ihrer 

anschließenden Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Hochschule 

Wildau in Kraft.  
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Anlage 1 

 
Entgelte für die Erbringung von Dienstleistungen und Nutzung hochschuleige-

ner technischer Geräten und Anlagen 
 
Gerät/Dienstleistung Preis 

Entgelt für Internetzugang im Studenten-

wohnheim 

 

16 € je Semester und Mieter 

Overheadprojektor  1,50 €/h 

Daten-/Videoprojektor  5,00 €/h 

Andere Geräte nach Einzelfallabrechnung Wiederbeschaffungswert geteilt durch Nut-

zungszeit (Jahre) und 1600 (Einsatzstunden 

im Jahr) 
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Anlage 2 

 
Entgelte für die Vermietung von Räumen und Flächen 

 
Die Höhe der Entgelte für die Vermietung von Räumen und Flächen orientiert sich an der 

vermieteten Nutzfläche 1 (NF1, ehemals HNF). 

 

Tagessatz je Quadratmeter NF1:  2,00 €  regulärer Tagessatz 

 1,00 €  ermäßigter Tagessatz 

 

Der ermäßigte Tagessatz kann bei nichtkommerziellen Veranstaltungen in Ansatz gebracht 

werden. Die Entscheidung fällt der Beauftragte für den Haushalt. Die Entscheidung muss 

begründet sein, die Entscheidungsgründe sind zu dokumentieren. 

 

Auf Grund der unterschiedlichen Ausstattung der Räume wird ein Gewichtungsfaktor gemäß 

der Art der genutzten Fläche angewendet: 

 

Art des Raumes  Gewichtungsfaktor 

 

Garderoben, Abstellräume  0,5 

Büchermagazine, Lager  0,6 

Büroräume, Sporthallen, Hörsäle  1,0 

EDV-Büroräume, -Übungsräume  1,5 

Technische Labors, Ateliers  2,3 

Chem.-Technische Labors, RZ  3,4 

Experimentierbühne  6,1 

OP-Räume , Strahlentherapie  10,7 

Kernphysiklabors  16,4 

 

Der Tagessatz entspricht einer Nutzungsdauer von 8 Stunden. 

Bei einer Nutzungsdauer bis zu 4 Stunden wird ein halber Tagessatz verrechnet. 

Bei einer Nutzungsdauer über 8 h wird für jeweils weitere 4 Stunden der halbe Tagessatz 

verrechnet. Diese Regelung gilt nicht für die Nutzung des Foyers Halle 10. 

 

Für die Nutzung des Foyers Halle 10:  300,00 €  regulärer Tagessatz 

 

In begründeten Ausnahmefällen ist der Beauftragte für den Haushalt berechtigt, von den 

o.g. Entgelten abzuweichen. Eine Unterschreitung der ermäßigten Entgelte ist nicht zulässig. 
   
 
 
 



 8

 
Anlage 3 

 
Entgelte für entgeltpflichtige Studiengänge 

 
Fernstudium:  
 

Studiengang 

Art des  

Studiums 

Studiendauer 

Semester Euro pro Semester*) 

Betriebswirt-

schaft grundständig 9 350,00 € 

 postgradual 7 450,00 € 

Wirtschaftsin- grundständig 11 350,00 € 

genieurwesen postgradual 5 450,00 € 

    

    
 

*) zuzüglich der Beiträge und Gebühren aus der Anlage 4  

 

Bei Nichtaufnahme des Studiums bzw. Abbruch eines Zeitraums von einem Monat nach Auf-

nahme des Studiums bzw. Beginn eines Semesters, wird die Hälfte des Entgelts erstattet.  

 

 

Nebenhörer im Fernstudium zahlen je nach Studiengang und Studienart ein anteiliges Ent-

gelt**): 

 

Betriebswirtschaft/Wirtschaftsingenieurwesen (grundständig):  

 

1 bis 2 SWS =  90,00 € 

2 bis 4 SWS = 180,00 € 

3 bis 6 SWS = 270,00 € 

 

 Betriebswirtschaft/Wirtschaftsingenieurwesen (postgradual): 

 

1 bis 2 SWS = 135,00 € 

2 bis 4 SWS = 270,00 € 

3 bis 6 SWS = 405,00 € 

 

 

**) Nebenhörer zahlen keine Beiträge und Gebühren aus der Anlage 4  
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Anlage 3a 
 

Entgelte für entgeltpflichtige Studiengänge mit Beauftragung des Wildau  
Institut of Technology e.V. (WIT e.V.) 

 

Studiengang Immatrikulation 

bis WS 

2008/2009 

Immatrikulation 

ab WS 

2009/20010 

Immatrikulation 

ab WS 

2011/2012 

Immatrikulation 

ab WS 

2015/2016 
Master of Business 
Administration (MBA)* 

 
11.000,00 € 

 
11.800,00 € 

  

Master of Business 
Administration (MBA) 
für Absolventen der 
TH Wildau* 

 
 

9.500,00 € 

 
 

10.000,00 € 

  

Aviation Management 
(AVIMA)* 

8.000,00 € 9.300,00 €  9.800,00 € 

Aviation Management 
(AVIMA) für Absolven-
ten der TH Wildau* 

 
7.000,00 € 

   
8.400,00 € 

Master of Engineering 
Renewable Energies* 

 
 

  
12.500,00 € 

 

Master of Engineering 
Renewable Energies 
für Absolventen der 
TH Wildau* 

 
 

  
10.600,00 € 

 

Master of Science 
Bibkliotheksinformati
k (BInf) 

    
6.850,00 € 

Master of Science 
Bibliotheksinformatik 
(BInf) für Absolventen 
der TH Wildau 

    
5.950,00 € 

 

* Die Entgelte beziehen sich auf die gesamte Regelstudienzeit. Bei Überschreitung der Re-

gelstudienzeit werden 180,00 € pro Semester erhoben.  
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Anlage 4 
 

wurde gestrichen 
 



 

Anlage 5 Rückerstattungstatbestände 2006-2008 
13,00 € = Beitrag Studentenrat 
40,00 € = Beitrag Studentenwerk 
51,00 € = Rückmelde- und Immatrikulationsgebühr 
10,00 € = Ticketpfand 
20,00 € = 10,00 € Ticketpfand + 10,00 € Bearbeitungsgebühr bei Ersatz 
15,00 € = Verspätungszuschlag 

124,10 € = Semesterticket 
 

Stichtag: Abrechnung Studentenrat 
und Studentenwerk 30.04. und 31.10. 

Ende Wintersemester: 
Ende Sommersemester: 

31.08. 
28.02. 

Der schriftliche Antrag auf Rückerstattung muss innerhalb von 2 Monaten nach der Exmatrikulati-
on vollständig vorliegen. Danach erlischt der Rückerstattungsanspruch. 
 

Tatbestand 
nicht erstattungsfä-
hig 

TFH erstattet TFH für StuRA kann erstatten 
StuRa kann 
erstatten 

Studenten-
werk kann 
erstatten 

Bemerkungen 

Nur bei der Immatrikulation zu beachten: Erfolgt 
die Rücknahme der Immatrikulation bzw. erfolgt die 
Bezahlung der Gebühren und Beiträge ohne Ein-
schreibung durch den Bewerber bis zum 1. Vorle-
sungstag, kann auf schriftlichen Antrag innerhalb 
von 14 Tagen nur die Rückerstattung der Studen-
tenschafts- und Studentenwerksbeiträge vorge-
nommen werden. 

-  Rückmelde- und 
Immatrikulations-
gebühr 

 

    

 

-  Beitrag Studentenrat, Ex vor Stichtag, 
-  Ticketpfand, bei  Rückgabe der Chipkarte  
-  Beitrag Studentenwerk,  Ex vor Stichtag 
    
                                                                          

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    

Kopie der Chipkarte  
in werthaltigem und 
entwertetem Zustand 
vorlegen. Abgabe der 
Chipkarte oder Ent- 
wertung möglichst  
zum Ende des  
Monats, da Abrech- 
nung am Monatsende. 

Exmatrikulation (Ex) kraft Amtes zum Semesteren-
de, Gebühr bezahlt für Folgesemester 

  -  Beitrag Studentenrat, vor Ex  
   Stichtag,                                                          
-  Ticketpfand, bei Rückgabe der        
   Chipkarte                                                         
-  Beitrag Studentenwerk, Ex vor 
   Stichtag                                                           
-  Rückmelde- und  
   Immatrikulationsgebühr vor     
   Semesterende + ggf.    
   Verspätungszuschlag 

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    s.o. 

Exmatrikulation auf eigenen Antrag zum Semester-
ende, Gebühr bezahlt für Folgesemester, vor dem 
Stichtag / vor Semesterende (bis 28.02. bzw. 
31.08.) 

  - Ticketpfand, bei Rückgabe der  
  Chipkarte                                                         
- Beitrag Studentenrat, Ex vor  
  Stichtag                                                           
- Beitrag Studentenwerk, Ex vor  
  Stichtag                                                           
- Rückmelde- und   
  Immatrikulationsgebühr vor  
  Semesterende + ggf. V 
  Verspätungszuschlag 

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    s.o. 



 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag, vor dem Stich-
tag, nach Semesterbeginn  (01.03.-30.04./01.09.-
31.10.) 

Rückmelde- und 
Immatri- 
kulationsgebühr,  
Rückmeldung ist 
vollzogen, ggf.           
Verspätungszuschlag  

- Ticketpfand, bei Rückgabe der 
  Chipkarte                                                         
- Beitrag Studentenrat, Ex vor  
  Stichtag                                                            
- Beitrag Studentenwerk, Ex vor  
  Stichtag           

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    s.o. 

Exmatrikulation im Semester, nach amtlichen Stich-
tag  

Rückmelde- und 
Immatri- 
kulationsgebühr,  
Rückmeldung ist 
vollzogen, ggf.           
Verspätungszuschlag  

10,00 € Ticketpfand, bei Rückgabe der Chipkar-
te                                   

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

Beitrag an 
Studentenrat, 
Beitrag an 
StuRa abge-
führt   

Beitrag an 
Studenten-
werk, Beitrag 
an das Stu-
dentenwerk 
abgeführt  

s.o. 

Exmatrikulation durch Abschlussprüfung im folgen-
den Semester, wenn Master- oder  Diplomarbeit im 
vorletzten Monat des Semesters abgegeben (Janu-
ar/Juli), vor Stichtag (rechtzeitige Ex wäre mögl.) 

  - Ticketpfand, bei Rückgabe der   
  Chipkarte                                                          
- Beitrag an Studentenrat, Ex vor   Stichtag         
- Beitrag an Studentenwerk, Ex   
  vor Stichtag                                                      
- Rückmelde- und Immatrikulationsgebühr 
"Verschulden TFH"+ ggf. Verspätungszuschlag 

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    s.o. 

Exmatrikulation durch Abschlussprüfung im folgen-
den Semester, Verschulden der TFH, da Master- 
oder Diplomarbeit im vorletzten Monat des Semes-
ters abgegeben (Januar/Juli), nach Stichtag (recht-
zeitige Ex wäre mögl.) 

  - Ticketpfand, bei Rückgabe der  
  Chipkarte                                                         
- Rückmelde- und   
   Immatrikulationsgebühr,  
   Verschulden  
   TFH + ggf. Verspätungs-  
   zuschlag 

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

Beitrag an 
Studentenrat, 
Beitrag an 
StuRa abge-
führt (Erstat-
tung, schriftl. 
Bestätigung 
durch TFH) 

Beitrag an 
Studenten-
werk, Beitrag 
an das Stu-
dentenwerk 
abgeführt 

s.o. 

Exmatrikulation durch Abschlussprüfung im folgen-
den Semester, Master- oder Diplomarbeit wurde im 
letzten Monat des Semesters abgegeben (Febru-
ar/August), vor Stichtag 

Beitrag an Studen-
tenwerk, Beitrag an 
das Studentenwerk 
abgeführt                   

- Ticketpfand, bei Rückgabe der  
  Chipkarte                                                          
- Beitrag Studentenrat, Ex vor Stichtag                
- Beitrag Studentenwerk,  Ex vor Stichtag 

Semesterticket, stichtagsunabhängig 
(Erstattung auf Antrag/anteilig) 

    s.o. 

 


